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Kurzausschreibung Clubsport-Slalom für  

Slalom-Einsteiger 2012 
Grundlage dieser Kurzausschreibung sind die Bestimmungen für den  

Pokalwettbewerb Slalom-Einsteiger des ADAC Nordrhein 2012 
 

Art. 1 – Name, Ort und Datum der Veranstaltung 
 

Name der Veranstaltung:  

Ort der Veranstaltung:  

Datum der Veranstaltung:  

 
 

Art. 2 – Name und Anschrift des Veranstalters  
 

veranstaltender Ortsclub: 

 

Straße oder Postfach  

PLZ / Ort  

Telefon:  

Telefax:  

Internet:  

Mail:  

 
 

Art. 3 – Offizielle der Veranstaltung  
 

Slalomleiter:  

Technische Abnahme/Kontrolle :  

Zeitnahme:  

Umweltbeauftragter:  

 
 

Art. 4 – Einteilung der Klassen und Gruppen 
 
 

____ Lauf Pokalwettbewerb    _____ Lauf Pokalwettbewerb 
 

Klasse Uhrzeit  Klasse Uhrzeit 

SE 1 ab______Uhr  SE 1 ab______Uhr 

SE 2 ab______Uhr  SE 2 ab______Uhr 

 
 

Art. 5 – Schiedsgericht 
 
Bestehend aus 3 Personen , die nicht der Veranstaltungsorganisation (gemäß Artikel 3) angehören: 
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Art. 6 – Sanitätsversorgung 
 

KTW oder Rettungsassistent mit Notfallkoffer und Funkverbindung zur Leitstelle. 
 
 

Art. 7 – Veranstalter-Haftpflicht-Versicherung 
 

Die Veranstaltung ist bei der Agentur Jühe (Zurich Versicherung) in Göttingen zu versichern.  
 
Haftungsausschluss 

 
Haftungsverzichtserklärung des Teilnehmers für Veranstaltungen auf permanent oder temporär 
abgeschlossenen Strecken 
Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Er ist sich 
darüber bewusst, dass eine motorsportliche Veranstaltung aus der Natur der Sache heraus besondere 
Gefahren in sich birgt. Er trägt die alleinige zivilrechtliche Verantwortung für alle von ihm und dem von ihm 
genutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart ist. 
Der Teilnehmer, sei es als Fahrer, Beifahrer, Bewerber erklärt mit Abgabe dieser Nennung zur Veranstaltung 
den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen 
können, und zwar gegenüber 

- Der FIA, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der Deutschen Motor Sport 
Wirtschaftsdienste; 

- den ADAC Regionalclubs ; 
- dem Veranstalter; 
- den Serienorganisatoren; 
- den vom Veranstalter eingesetzten Sportwarten; 
- allen sonstigen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen; 
- den Renndiensten, der betreffenden Veranstaltung; 
- den Behörden; 
- dem Rennstreckeneigentümer; 
- dem Betreiber der Rennstrecke 
- dem Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu 

benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden; 
- gegenüber anderen Teilnehmern (Fahrer, Beifahrer, Bewerber); 
- den Eigentümern und Halter anderer Teilnehmerfahrzeuge; 

 
- sowie den gesetzlichen Vertretern, Bevollmächtigten und sämtlichen Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen alle vorgenannten Personen und öffentlich-rechtlichen Institutionen. 
 
Ausgenommen hiervon sind Ansprüche, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des 
vorgenannten enthafteten Personenkreises beruhen. 
 
Weiterhin ausgenommen sind Ansprüche, die auf der Schädigung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit beruhen. Hier haftet der jeweilige Schädiger sowohl für vorsätzliches als auch für fahrlässiges 
Verhalten. 
 
Der Haftungsverzicht wird mit Zugang der Nennung beim Veranstalter dem gesamten vorgenannten 
Personenkreis gegenüber wirksam.  
 
Der Haftungsverzicht gilt nach Maßgabe des Vorgenannten für alle Ansprüche egal aus welchem 
Rechtsgrund, somit auch für vertragliche, außervertragliche Ansprüche und solche aus unerlaubter 
Handlung.  
 
Der Teilnehmer weiß um die Tatsache, dass Versicherungsschutz im Rahmen der 
Kraftverkehrsversicherung (KFZ- Haftpflicht, Kasko, Insassenunfall, etc.) bei motorsportlichen 
Veranstaltungen auf permanent oder temporär abgeschlossenen Strecken nicht gegeben ist.  
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Soweit der Teilnehmer ein Fahrzeug einsetzt, dass nicht in seinem Eigentum steht, hat er den Eigentümer 
des Fahrzeugs von dieser Tatsache zu unterrichten und eine Verzichtserklärung des Eigentümers 
beizubringen. Sollte der Teilnehmer dieses bei Abgabe der Nennung unterlassen und nicht nachgeholt 
haben, so wird er den vorgenannten Personenkreis von sämtlichen eventuellen Ansprüchen des 
Eigentümers freistellen. 

 

Art. 8 – Zeitplan 
 

Die Fahrerbesprechung findet vor dem ersten Trainingslauf statt. Hierzu erfolgt ein Aufruf durch den 
Streckensprecher. 
 
Aushang der vorläufigen Ergebnislisten:  nach Beendigung der Klassen am offiziellen Aushang 
 
Siegerehrung (Zeit/Ort)    nach Ablauf der Einspruchsfrist auf dem Veranstaltungsgelände 
 
 

Art. 9 – Nenngeld / Nennungsschluss  

Einzelnennung:  30 Euro  Für beide Veranstaltungen: 60 Euro 
 
Das Nenngeld ist der Nennung/den Nennungen als Scheck oder unter dem Stichwort  
 
……………………………………………………………………………………………………….. zu überweisen an: 
 
 

Kontoinhaber: Kreditinstitut: 

BLZ: Kontonummer: 

IBAN-Nr.: Swift-Code: 

 
 

Nennungsschluss: _____________________________________________vorliegend beim Veranstalter 
 
Es werden keine Nennbestätigungen versandt. 
 
 

Art. 10 – Weitere Bestimmungen (ggf. auf separatem Blatt aufführen und hier angeben „siehe Anlage“) 
 
Die Veranstaltung wird unter Beachtung der DMSB-Umweltrichtlinien durchgeführt. 

 

Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt auf die Anzahl der eingeschriebenen Teilnehmer 2012. 

Der Slalomleiter erklärt als Vertreter des Veranstalters, dass die Veranstaltung nach den Pokalwettbewerb 
Bestimmungen für Slalom-Einsteiger des ADAC Nordrhein 2012 und dieser Ausschreibung durchgeführt wird. 
Alle an der Veranstaltung Beteiligten unterstehen der Sporthoheit von ADAC und DMSB und haben deren 
Entscheidungen und Maßnahmen anzuerkennen und zu befolgen. 

 
Die vorstehende Ausschreibung kann ergänzt oder geändert werden, dies wird dann Bestandteil der 
Ausschreibung. Für eine Ergänzung oder Änderung ist die Zustimmung der Sportabteilung des ADAC 
einzuholen. 
Mit Abgabe der Nennung erkennt der Teilnehmer die Ausschreibung und evtl. Ergänzungen und 
Änderungen an. 
 
 
..............................................................  ............................................................................................... 
Unterschrift Slalomleiter     Stempel Veranstalter/Unterschrift gesetzl. Vertreter d. Veranstalters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erstellt: SPO/BA SE-CS-Slalom-Kurzausschreibung 4  
Stand: 31.10.11 

 
 
 

 

Genehmigungsvermerk der Sportabteilung (Stempel) 

 

Datum: ____________ mit Reg.-Nr.: CS-SL-SE _____/2012 

 
 
 
 

..................................................................   ........................................................... 
Unterschrift       Stempel 


